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Laufende Nummer 1 

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026 

Vom 19. März 2026 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Beckum mit Be-

schluss vom 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-

henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-

mächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag 

der Erträge auf .................................................................................................................... 139.002.500 Euro, 

der Aufwendungen auf .................................................................................................... 146.013.850 Euro, 

abzüglich globaler Minderaufwand von ......................................................................... 1.450.350 Euro, 

somit auf ................................................................................................................................ 144.563.500 Euro 

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................. 129.771.700 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ................................ 134.145.350 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf................................................... 28.548.100 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ................................................. 46.057.250 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  ............................................ 22.297.950 Euro, 

der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ................................................. 415.150 Euro, 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 

wird auf ...................................................................................................................................... 17.507.650 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, 

wird auf ................................................................................................................................... 107.521.450 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreser-

gebnisses im Ergebnisplan 

wird auf ........................................................................................................................................ 5.561.000 Euro 
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und die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jah-

resergebnisses im Ergebnisplan 

wird auf ........................................................................................................................................................ 0 Euro 

festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..................................................... 25.000.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 6*) 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt 

festgesetzt: 

1 Grundsteuer A 

Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf ................................................................................................ 331 vom Hundert 

2 Grundsteuer B 

Nach folgender Maßgabe setzt die Stadt Beckum zur Reduzierung der Wohnneben-

kosten unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke fest: 

a)  Für die unbebauten Grundstücke (§ 247 Bewertungsgesetz) und bebauten 

Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 Bewertungsgesetz im Sachwertverfah-

ren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) 

(Grundsteuer B -N-) auf .......................................................................... 1 110 vom Hundert 

b)  Für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 Bewertungsge-

setz im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) 

(Grundsteuer B -W-) auf ............................................................................ 607 vom Hundert 

3 Gewerbesteuer ......................................................................................................... 435 vom Hundert 

§ 7 

(1) Es werden Budgets nach folgenden Grundsätzen gebildet: 

a) Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich produktübergreifend in-

nerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

Gleiches gilt für die zugehörigen Ein- und Auszahlungen. 

b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschrei-

bungen bilden ein eigenes Budget. 

c) Für die Schulen und die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung von 

Buchstabe a separate Budgets gebildet. 

d) Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget. 

e) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls produkt-

übergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusam-

mengefasst. 
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(2) Mehrerträge/Minderaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlun-

gen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder Mehraus-

zahlungen innerhalb des Budgets und den übrigen Budgets. Dies gilt auch für außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese nicht erheblich sind. 

(3) Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden – jeweils und abweichend vom 

Grundsatz der Budgetdeckung – für produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig 

erklärt: 

– Personal- und Versorgung 

– Fortbildung einschließlich Reisekosten 

– Dienst- und Schutzkleidung 

– Städtische Betriebe Beckum 

– Interne Leistungsverrechnungen 

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Mehrbedarfe bei Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend durch 

Minderbedarfe bei Verpflichtungsermächtigungen gedeckt werden. Das gilt auch für 

außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen soweit sie nicht erheblich sind. Der 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 

§ 8 

(1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von ta-

riflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Be-

schäftigte mit vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tarif-

lich Beschäftigte mit vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt 

werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der 

vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll 

grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, 

Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden. 

(2) Im Rahmen von Nachbesetzungen dürfen Stellen vorübergehend für einen angemes-

senen Zeitraum, höchstens jedoch 6 Monate, doppelt besetzt werden. Absatz 1 gilt 

entsprechend. 

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemein-

desteuern sind im Rahmen der Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der 

Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) festgelegt. 
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Bestätigung 

Ich bestätige gemäß § 2 Absatz 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 

von kommunalem Ortsrecht, dass der Wortlaut der  

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026 

mit dem Ratsbeschluss vom 05. März 2026 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 

und 2 der Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 

Beckum, den 23. März 2026 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gemäß 

§ 7 Absatz 4 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffentlich 

bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat 

des Kreises Warendorf als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 

05. März 2026 angezeigt worden. Die nach § 84 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmi-

gung zum Vortrag (verbleibender) negativer Jahresergebnisse in den Jahren 2027, 2028 

und 2029 ist vom Landrat als untere stattliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 19. 

März 2026 erteilt worden. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird im städtischen Internetangebot unter 

„https://www.beckum.de/rathaus-service/finanzen/haushalt/haushaltsplan-2026/“ zur Ein-

sicht bereitgehalten. 

Darüber hinaus ist die Einsicht in den Bürgerbüros in Beckum und Neubeckum zu den all-

gemeinen Öffnungszeiten oder nach Terminvereinbarung am Bildschirm möglich. 

Hinweis: 

Gemäß § 7 Absatz 6 GO NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 

geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

Beckum, den 23. März 2026 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 

  

https://www.beckum.de/rathaus-service/finanzen/haushalt/haushaltsplan-2026/
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Laufende Nummer 2 

 Bezirksregierung Münster 

- Flurbereinigungsbehörde – 

48653 Coesfeld, 10.03.2026. 

Leisweg 12 

Tel. 0251/411-5015 

Flurbereinigung Ahlen Osttangente 

Az. 33.7 – 4 11 02 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Mit Beschluss vom 17.11.2011 wurde das Flurbereinigungsverfahren Ahlen Osttangente 

angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz 

(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der der-

zeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht. Für die mit dem 1. bis 3 Änderungsbe-

schluss zugezogenen Grundstücke wurde die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 

Rechte ebenfalls bereits öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dem 4. Änderungsbeschluss vom 19.05.2021 und dem 5. Änderungsbeschluss vom 

10.02.2026 wurden die Grundstücke 

Kreis Warendorf 

Stadt Ahlen 

Gemarkung Ahlen  

Flur 314  Flurstücke 134, 135 

Flur 316  Flurstücke 4, 55, 57, 176, 177 

Kreis Warendorf 

Stadt Beckum 

Gemarkung Beckum  

Flur 143  Flurstücke 94 

Flur 144  Flurstücke 160, 161 

zum Flurbereinigungsverfahren Ahlen Osttangente zugezogen und die Flurbereinigung für 

diese Grundstücke angeordnet (§ 8 FlurbG). 

Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht 

erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit den 

Änderungsbeschlüssen zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 

Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben ge-

nannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
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an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 

oder zur Niederschrift bei der  

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 

anzumelden. 

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 

Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 

Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 

Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb ei-

ner von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 

erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flur-

bereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 

FlurbG gelten lassen. 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung ei-

nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 

der Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 

Lauf gesetzt worden ist. 

Im Auftrag 

gez.      (LS) 

Schön 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster er-

folgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz 

erhalten Sie hier:  

https://www.bezreg-muenster.de/datenschutzhinweise-fuer-das-dezernat-33 

https://www.bezreg-muenster.de/datenschutzhinweise-fuer-das-dezernat-33

